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Vorrang für Artenvielfalt  
– Neue Naturschutzleitlinie für den hessischen Staatswald

Jürgen Willig & Katharina Sabry

Verbände und Verwaltung

Einführung

Im Juni 2022 wurde die neue Natur-
schutzleitlinie (NLL) für den hessischen 
Staatswald veröffentlicht. Die höhere 
Gewichtung des Biodiversitätsziels bei 
der Waldbewirtschaftung (Richtlinie für 
die Bewirtschaftung des Staatswalds,  
RiBeS 2018) und der inzwischen deut-
lich bemerkbar gewordene Klimawandel 
mit seinen gravierenden Folgen für den 
Wald machten die Überarbeitung der 
seit 2011 bestehenden NLL erforderlich. 
Die neue Naturschutzleitlinie ist das Er-
gebnis eines längeren Arbeitsprozesses 
und wurde im Wesentlichen von Fachar-
beitsgruppen des Landesbetriebs Hessen-
Forst unter Beteiligung von Fachexperten 
aus Verwaltung, Wissenschaft und Natur-
schutzvereinigungen erarbeitet.

Was ist neu im Vergleich zur 
Naturschutzleitlinie 2011?

Die vier Kernpunkte der Naturschutz-
leitlinie von 2011 („Naturschutzkodex“, 
„Habitatbaum- und Totholzkonzept so-
wie Störungsminimierung“, „Kernflächen 
(heute Naturwaldentwicklungsflächen, 
NWE-Flächen)“ und „Arten- und Ha-
bitatpatenschaften“) wurden beibehalten, 
den veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst und erweitert um die zusätzli-
chen Module „Lokale Naturschutzkon-
zepte“ und „Wald und Wasser“.

Lokale Naturschutzkonzepte

Die bereits in der in der Leitlinie von 
2011 formulierte Idee wird nun verbind-
lich umgesetzt: Auf der Ebene der Forst-
ämter sollen bis Ende 2024 lokale Natur-
schutzkonzepte vorliegen, die spätestens 
alle 10 Jahre im Rahmen der Forstbe-
triebsplanung fortgeschrieben werden. 
Flächendeckend werden für alle Wald-

flächen Naturschutzziele formuliert und 
in den vorgesehenen Planungszeiträu-
men umgesetzt. Dabei stehen die Arten- 
und Lebensräume besonders im Fokus, 
die regional von Bedeutung sind. Die 
Abteilung Waldnaturschutz der Nord-
westdeutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt, das Zentrum für Artenvielfalt und 
die anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen werden dabei beteiligt. Mit den in 
der Naturschutzleitlinie angegebenen 
Kennzahlen werden die Fortschritte ge-
messen.

Wald und Wasser – Reaktion 
auf den Klimawandel

Die Trockenjahre 2018 bis 2020 haben 
gezeigt, dass die Behandlung von Wäl-
dern künftig noch mehr die Begleiter-
scheinungen des Klimawandels berück-
sichtigen muss. Insbesondere in den  
Natura 2000-Gebieten werden daher 
Maßnahmen ergriffen, um in älteren 
Waldbeständen das Kronendach mög-
lichst lange geschlossen zu halten und 
durch die Auswahl von Habitatbäumen 
und durch Anreicherung von Totholz die 
Strukturvielfalt zu vergrößern.
Dem Thema Wasser (und Feuchtigkeit) im 
Wald wurde in der Naturschutzleitlinie 
eine große Bedeutung beigemessen. Ei-
nerseits wird ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket vorgeschlagen, um Wasser 
verstärkt im Wald zurückzuhalten, z. B. 
durch die Anlage von Grabentaschen, 
Teichen und durch das Abführen von 
Wasser aus Wegeseitengräben in die Be-
stände. Auf der anderen Seite sollen die 
vorhandenen Gewässer, Vermoorungen, 
Quellen und Feuchtwälder renaturiert 
und ökologisch aufgewertet werden. 
Durch das weitgehende geschlossen  
Halten des Kronendachs und die Anrei-
cherung von Totholz soll die Luftfeuch-
tigkeit im Wald („typisches Waldklima“) 
erhöht werden.

Artenschutz durch  
Störungsminimierung

Der Schutz der Brut- und Setzzeit wird 
ausgeweitet. In älteren Laubbaumbestän-
den wird die Holzernte bis zum 31. März 
abgeschlossen und erst am 1. September 
wieder begonnen. Für jüngere Laub-
baum- und Nadelbaumbestände ist eine 
besondere Rücksichtnahme für die Brut- 
und Setzzeit vorgeschrieben. Unabhängig 
von den vorgenannten Regelungen, werden 
für horst- und höhlenbrütende Vögel, 
Fledermäuse und weitere Artengruppen 
spezifische Schutzmaßnahmen festge-
legt. So sollen z. B. Horste und Repro-
duktionsquartiere von Großvögeln und 
Fledermäusen durch Zonen mit tempo-
rärem oder dauerhaftem Nutzungsverzicht 
gesichert werden.

Arten- und  
Habitatpatenschaften

Das erfolgreiche Konzept der Arten- und 
Habitatpatenschaften auf Ebene der 
Forstämter wird weitergeführt und aus-
gebaut. Neben den Patenarten wird jedes 
Forstamt auch ein Patenhabitat auswäh-
len und besonders fördern. Die ausge-
wählten Arten und Habitate repräsentie-
ren lokale Vorkommen von schützens-
werten Arten und Lebensräumen. Die 
Maßnahmen, die zugunsten der Paten-
schaften durchgeführt werden, fördern 
gleichzeitig auch viele weitere Arten mit 
ähnlichen Ansprüchen an den Lebens-
raum.

Habitatbäume

Der Bedeutung von Habitatbäumen für 
den Arten- und Biotopschutz wird ein 
höheres Gewicht verliehen. Wurden bis-
her in über 100-jährigen Laubbaumbe-
ständen im Durchschnitt drei Habitat-
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Flächen können auch Altholzinseln mit 
ein bis zwei Hektar Größe als Trittstein-
flächen angelegt werden. Die Altholzinseln 
bleiben bis zum natürlichen Verfall un-
angetastet und können danach durch neue 
auszuwählende Flächen ersetzt werden.

Totholzkonzept

Ausreichende Mengen von stehendem 
und liegendem Totholz sind für die Stoff-
kreisläufe, für das Bestandsinnenklima 
und für den Artenschutz von herausra-
gender Bedeutung. Daher wurde im Tot-
holzkonzept der Naturschutzleitlinie der 
Zielwert für Totholzmengen in mittelal-
ten und alten Waldbeständen nochmals 
erhöht. Insbesondere für Höhlenbrüter, 
Totholzinsekten und holzbesiedelnde 
Pilze soll die Habitatqualität im Staats-
wald weiter verbessert werden. Künftig 
soll ein Schwellenwert von 40 m3 je Hektar 
erreicht werden. Dies wird in Zukunft 
eine noch sorgfältigere Planung der be-
trieblichen Arbeiten erfordern, um Ge-
fährdungen der Arbeitssicherheit auszu-
schließen.

Naturwaldentwicklungs-
flächen und Schutzgebiete

Seit 2019 sind 10 % der Staatswaldfläche 
als Naturwaldentwicklungsflächen aus-
gewiesen und werden nicht mehr forst-
lich bewirtschaftet. Hier kann eine un-
gestörte, natürliche Waldentwicklung 
stattfinden. Im Laufe der Zeit werden in 
diesen Flächen Alters- und Zerfallspha-
sen, die für viele waldtypischen Arten 
von hoher Bedeutung sind, zunehmen. 
Das Gesamtkonzept von Naturwaldent-
wicklungsflächen und integrativen Maß-
nahmen im bewirtschafteten Wald führt 
zu einer Verbesserung der Naturschutz-
qualität und zur Erhöhung der Arten-
vielfalt im Wald. Die nachhaltige Nut-
zung des überwiegenden Teils des Waldes 
bleibt weiterhin möglich und leistet 
durch die Bereitstellung des naturnah er-
zeugten Holzes einen ebenso wichtigen 
Beitrag für den Klimaschutz wie die 
Nutzungsaufgabe in den Naturwaldent-
wicklungsflächen.
Außerhalb der Naturwaldentwicklungs-
flächen und unter Berücksichtigung der 

für höhlenbrütende Vögel, Fledermäuse, 
Bilche und andere Baumhöhlenbewoh-
ner soll verbessert werden.
Es wird empfohlen, Habitatbaumgruppen 
auszuweisen, denn Arten, wie z. B. der 
Schwarzspecht oder die Bechstein fleder-
maus legen Höhlenzentren an, die aus 
mehreren Höhlenbäumen auf kleiner 
Fläche bestehen, die wechselnd als Brut- 
oder Schlafhöhlen genutzt werden. In 
Gebieten mit geringer Dichte von NWE-

bäume festgelegt, so erhöht sich diese 
Zahl jetzt auf 10 und in Natura 2000-Ge-
bieten sogar auf 15. Die Auswahl und 
Kennzeichnung beginnt bereits in jünge-
ren Beständen, so dass die Zielzahl in 
den Laubbaumbeständen ab Alter 100 
Jahre erreicht wird. Ziel ist es, durch die-
se Bäume mit ihren vielfältigen Mikro-
habitaten ein Stück Alters- und Zerfalls-
phase in den bewirtschafteten Wald hin-
einzubringen. Insbesondere das Angebot 

Abb. 1: Habitatbäume sind wesentliche Elemente der Naturschutzleitlinie. Sie brin-
gen Strukturen von Alters- und Zerfallsphasen in den bewirtschafteten Wald hinein 
und fördern damit die Biodiversität. (Foto: L. Grün)
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aktuellen Einschränkungen durch den 
Erlass zum „Buchenmoratorium“ bleibt 
in den Naturschutz- und Natura 2000- 
Gebieten die forstliche Bewirtschaftung 
der Flächen weiterhin möglich, sofern 
die Schutzziele nicht beeinträchtigt wer-
den. Für viele Waldlebensraumtypen in 
den FFH-Gebieten stellt die Klimaver-
änderung eine große Herausforderung 
dar. Deshalb sind Konzepte zu entwi-
ckeln, die die Erhaltungszustände der 
Lebensraumtypen stabilisieren. Die Na-
turschutzleitlinie leistet dazu einen wich-
tigen Beitrag.

Naturschutzkodex

Der Naturschutzkodex war bereits ein 
wichtiges Modul der Naturschutzleitli-
nie 2011. Er bringt die Grundhaltung 
der Försterinnen und Förster des Landes-
betriebs HessenForst zum Ausdruck. Bei 
allen Entscheidungen und Maßnahmen, 
die im Staatswald umgesetzt werden, 
wird immer auch die Wirkung auf den 
Naturschutz mit bedacht. Diese Haltung 
äußerst sich unter anderem darin, dass 
der Wald beim ökonomischen Handeln 
stets als Ökosystem verstanden wird und 
dass erkannt wird, in welchen Fällen den 
Naturschutzbelangen Vorrang einzuräu-
men ist. 
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Dr. Jürgen Willig, Katharina Sabry
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz
Referat VI 4 „Nationalpark Kellerwald- 
Edersee, Naturwälder, Biodiversität im 
Wald“
Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden
Juergen.Willig@umwelt.hessen.de
Katharina.Sabry@umwelt.hessen.de

Abb. 2: Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula). Die Naturschutzleitlinie fördert 
den Schutz gefährdeter Arten durch Störungsminimierung, die Sicherung und Wie-
derherstellung ihrer Habitate und durch Artpatenschaften. (Foto: L. Grün)

Abb. 3: Quellen und Waldbäche sind wertvolle und bereichernde Lebensräume im Wald. 
Sie sichern eine hohe Artenvielfalt. Natürlich mäandrierende Bachläufe sind wichtig für 
das Waldklima und sorgen gleichzeitig für Hochwasserschutz. (Foto: B. Mordziol-Stelzer)
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